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RS OGH 1999/1/26 5Ob340/98f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1999

Norm

MRG §28

Rechtssatz

Die nicht mit der 0ktiven Betriebskostenschuld des Mieters ausgeglichenen, vom Mieter aber auf Grund des

Mietvertrages zu erbringenden Dienstleistungen können nur Entgelt für die Gebrauchsüberlassung der Wohnung, also

Hauptmiete sein.
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